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Entscheidungen und Erkenntnisse

Durch die gegenständliche Tat wurde das gemäß § 14b
SDG geschützte Interesse an der Vermeidung einer Irre-
führung durch Verwendung einer geschützten Bezeichnung
verletzt, weshalb der Unrechtsgehalt der Tat – selbst bei
Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen – nicht unerheblich
war.

Das Verschulden des Berufungswerbers kann, da Vorsatz
angenommen wird, nicht als geringfügig angesehen wer-
den. 

Der Milderungsgrund der verwaltungsstrafrechtlichen Un-
bescholtenheit kam dem Berufungswerber nicht mehr zu-
gute. Erschwerende Umstände sind nicht hervorgekommen. 

In Hinblick auf die Korrektur der Tatanlastung konnte selbst
beim hier vorliegenden vorsätzlichen Handeln die Strafhöhe
auf € 700,– reduziert werden, zumal das Einkommen des
Beschuldigten (nach seinen eigenen Angaben € 1.500,–
monatlich) – angesichts der Sorgepflichten für seine Gattin
– unterdurchschnittlich ist. 

Anmerkung:

Nach dem seit 1. 1. 2008 geltenden § 14b Abs 1 Sachver-
ständigen- und Dolmetschergesetz (SDG) dürfen sich als
Gerichtssachverständige sowie als allgemein beeidet und
gerichtlich zertifiziert nur jene Sachverständigen bezeich-
nen, die in der Gerichtssachverständigen- und Gerichts-
dolmetscherliste eingetragen sind. Andere Personen dür-
fen auf eine gerichtliche Bestellung als Sachverständige nur
im unmittelbaren Zusammenhang mit jenem Verfahren hin-
weisen, in dem sie bestellt sind. Jedes Verhalten, das ge-
eignet ist, die Berechtigung zur Führung dieser Bezeich-
nung vorzutäuschen, ist untersagt. Eine Verletzung dieser
Bestimmung wird als Verwaltungsübertretung mit Geld-
strafe bis zu € 10.000,– bestraft (§ 14b Abs 2 SDG). 

Dipl.-Ing. B. war von 1993 bis 1999 in die Gerichtssachver-
ständigenliste eingetragen und ist seither nicht mehr be-
rechtigt, sich als allgemein beeideter und gerichtlich zerti-
fizierter Sachverständiger zu bezeichnen. In einem Schrei-
ben vom 17. 3. 2009 bezeichnete er sich als „Allgemein be-
eideter gerichtlicher Sachverständiger, em.“, wobei er ein
Siegel mit der Aufschrift „Allgemein beeideter gerichtlicher
Sachverständiger“ verwendete. 

Der Landesverband Wien, Niederösterreich und Burgen-
land hat diesen Sachverhalt der zuständigen Verwaltungs-
behörde (Magistrat der Stadt Wien) mit Schreiben vom
30. 4. 2009 angezeigt. Am 31. 7. 2009 verhängte das
 Magistratische Bezirksamt über Dipl.-Ing. B. eine Geldstrafe
von € 1.800,– (eine Woche vier Tage fünf Stunden Ersatz-
freiheitsstrafe). 

Mit Berufungsbescheid vom 9. 11. 2009, UVS-
06/4/8163/2009-3, gab der Unabhängige Verwaltungssenat

Wien der gegen den Strafbescheid erhobenen Berufung in
der Schuldfrage keine Folge, setzte aber die verhängte
Strafe auf € 700,– (drei Tage Ersatzfreiheitsstrafe) herab. 

Dadurch, dass der Berufungswerber seit 1999 nicht mehr in
der Gerichtssachverständigenliste eingetragen sei und er
im Stempel die Bezeichnung „ALLGEMEIN BEEIDETER
GERICHTLICHER SACHVERSTÄNDIGER“ führe, liege im
Hinblick auf die sich daraus ergebende Täuschung jeden-
falls ein Verstoß gegen § 14b Abs 1 SDG vor. Auch wenn
nunmehr die gesetzliche Bezeichnung „allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger“ laute, sei die
vom Berufungswerber gewählte Bezeichnung durchaus ge-
eignet, im Geschäftsleben zu suggerieren, dass er diese
Funktion noch ausübe. Die objektive Tatseite sei daher ge-
geben. 

Da dem Beschuldigten bereits aufgrund einer in einem an-
deren Verfahren erfolgten Ermahnung bekannt gewesen
sei, dass er zur Führung dieser Bezeichnung nicht berech-
tigt sei, habe er die Verwaltungsübertretung in Kauf ge-
nommen und vorsätzlich gehandelt.

Durch die gegenständliche Tat sei das gemäß § 14b SDG
geschützte Interesse an der Vermeidung einer Irreführung
durch Verwendung einer geschützten Bezeichnung verletzt
worden, weshalb der Unrechtsgehalt der Tat – selbst bei
Fehlen sonstiger nachteiliger Folgen – nicht unerheblich ge-
wesen sei. Das Verschulden des Berufungswerbers könne,
da Vorsatz angenommen werde, nicht als geringfügig an-
gesehen werden. Im Hinblick auf die Korrektur der Tatan-
lastung (nur mehr die Verwendung des Rundsiegels, nicht
aber auch des Briefkopfs) könne selbst beim hier vorlie-
genden vorsätzlichen Handeln die Strafhöhe auf € 700,–
reduziert werden, zumal das Einkommen des Beschuldig-
ten – angesichts der Sorgepflichten für seine Gattin – un-
terdurchschnittlich sei. 

Alexander Schmidt

Zur Warnpflicht des Sachver-
ständigen in Strafverfahren
(§ 25 Abs 1a GebAG)
1. Der Sachverständige hat das Gericht bzw die Staats-

anwaltschaft rechtzeitig auf die voraussichtliche Ge-
bührenhöhe hinzuweisen, wenn zu erwarten ist oder
sich bei der Sachverständigentätigkeit herausstellt, dass
die tatsächlich entstehende Gebühr € 4.000,– über-
steigt. Unterlässt er diesen Hinweis, so entfällt insoweit
der Gebührenanspruch. In dringenden Fällen können
unaufschiebbare Tätigkeiten auch schon vor Warnung
oder dem Zugang einer Reaktion darauf begonnen wer-
den (§ 25 Abs 1a GebAG).
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2. Die Warnpflicht bezieht sich auf die Gesamthöhe der
vom Sachverständigen geltend gemachten Gebühr, ein-
schließlich allfälliger (auch relativ hoher) Barauslagen
oder Hilfskraftkosten. Die Warnpflicht ist grundsätzlich
von der Erheblichkeit der Überschreitung des Betrages
von € 4.000,– unabhängig.

3. Die Warnpflicht ist aber unter Berücksichtigung der
Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit der Tätigkeit im Zu-
sammenhang mit einer besonders raschen Erledigung
durch den Sachverständigen nicht zu überspannen.

4. Die Befundaufnahme binnen zweier Tage und die schrift-
liche Gutachtenserstattung binnen weniger Tage ent-
sprachen der bei Beschlagnahme von Großfahrzeugen
gebotenen Dringlichkeit. Das Entstehen der Warnpflicht
war dem Sachverständigen im Hinblick auf die bloß
10%ige Überschreitung des Grenzbetrages erst sehr
spät, nämlich erst unmittelbar vor Fertigstellung des
schriftlichen Gutachtens erkennbar. Im konkreten Fall ist
somit keine Verletzung der Warnpflicht anzunehmen.

OLG Wien vom 3. August 2009, 23 Bs 117/09p

In der Strafsache gegen T. F. ua wegen § 177 Abs 1, § 88
Abs 1 StGB wurde Ing. N. N. von der Staatsanwaltschaft St.
Pölten – im Journal – am 18. 11. 2008 zum Sachverständi-
gen bestellt und beauftragt, binnen vier Wochen Befund
und Gutachten zur Frage zu erstatten, ob der Verkehrsun-
fall vom 18. 11. 2008 in N. B 19 auf einen technischen De-
fekt des Zugfahrzeuges W-XXXX GT und/oder des Aufle-
gers W-YYY GT zurückzuführen sei. Nach umgehender
Entsprechung übermittelte der Sachverständige Befund
und Gutachten vom 28. 11. 2009 samt Gebührennote über
€ 4.466,60 (irrig gerundet auf € 4.4467,00).

Unter Hinweis auf die Nichtbeachtung der Warnpflicht nach
§ 25 GebAG erhob der Revisor Einwendungen gegen den
€ 4.000,– übersteigenden Gebührenanspruch.

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren des Sachverständigen Ing. N. N. mit
€ 4.000,– und wies den Mehrbetrag von € 467,– gestützt
auf § 25 Abs 1a GebAG ab, da nach der neuen Rechtslage
keine Erheblichkeitsgrenze vorgesehen sei, sodass infolge
Verletzung der Warnpflicht jedenfalls ein Verlust des über
€ 4.000,– hinausgehenden Gebührenanspruchs eintrete.

Der dagegen fristgerecht erhobenen (dahingehend zu deu-
tenden) Beschwerde des Ing. N. N. mit dem Antrag, den
Gesamtbetrag von € 4.466,60 zu begleichen, kommt Be-
rechtigung zu.

Gemäß § 25 Abs 1a GebAG hat der Sachverständige das
Gericht bzw die Staatsanwaltschaft rechtzeitig auf die
 voraussichtlich entstehende Gebührenhöhe hinzuweisen,
wenn zu erwarten ist oder sich bei der Sachverständigen-
tätigkeit herausstellt, dass die tatsächlich entstehende
 Gebühr im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft

€ 4.000,– übersteigt. Unterlässt er diesen Hinweis, so ent-
fällt insoweit der Gebührenanspruch. In dringenden Fällen
können unaufschiebbare Tätigkeiten auch schon vor War-
nung oder dem Zugang einer Reaktion darauf begonnen
werden.

Der Beschwerdeeinwand, dass die Gebührennote auch
eine vom Sachverständigen bezahlte Fremdrechnung der
Firma M. über € 1.172,34 (inklusive MwSt) beinhalte, ver-
kennt, dass sich die Warnpflicht auf die Gesamthöhe der
vom Sachverständigen (inklusive allfälliger notwendiger
Barauslagen oder Hilfskräfte) geltend gemachten Gebühr
bezieht. Traf den Sachverständigen (unabhängig von der
Erheblichkeit der Überschreitung des Betrages von
€ 4.000,–) somit grundsätzlich eine Warnpflicht, ist diese
unter Berücksichtigung der Dringlichkeit und Unaufschieb-
barkeit der Tätigkeit (siehe § 25 Abs 1a letzter Satz GebAG)
im Zusammenhang mit einer besonders raschen Erledi-
gung durch den Sachverständigen jedoch nicht zu über-
spannen.

Im konkreten Fall erfolgte die Beauftragung des Beschwer-
deführers – telefonisch vorab – durch die Journalstaatsan-
wältin, wobei das sichergestellte und mit Beschluss der HR-
Richterin vom 21. 11. 2008 beschlagnahmte Zugfahrzeug
mittels Tieflader der Firma P. und der Sattelaufleger mittels
Zugmaschine der Firma K. zur technischen Untersuchung
nach St. Pölten zur M.-Nutzfahrzeuge Vertrieb Süd AG ver-
bracht worden waren, was schon aus Kostengründen eine
dringliche und unaufschiebbare Befundaufnahme (binnen
zwei Tagen) durch den bestellten Sachverständigen erfor-
derlich machte und den Großteil der begehrten Gebühr
nach sich zog. Schließlich entsprach auch die binnen we-
niger Tage erfolgte schriftliche Gutachtenserstattung der bei
Beschlagnahme von Großfahrzeugen gebotenen Dring-
lichkeit. Angesichts des für den Beschwerdeführer bei ei-
ner bloß 10%igen Überschreitung des Grenzbetrages erst
sehr spät (also unmittelbar vor Fertigstellung des schriftli-
chen Gutachtens) erkennbaren Entstehens der Warnpflicht
ist unter Hinweis auf § 25 Abs 1a letzter Satz GebAG ent-
gegen der Ansicht des Erstgerichts im konkreten Fall keine
Verletzung ersichtlich.

Da die vom Beschwerdeführer verzeichneten Gebühren
von € 4.466,60 den Ansätzen des GebAG entsprechend
verzeichnet wurden, war der Beschwerde Folge zu geben
und dem Sachverständigen auch der € 4.000,– überstei-
gende Betrag zuzusprechen.

Anmerkung:

Zur Warnpflicht der Sachverständigen in Strafverfahren
siehe die Entscheidungen SV 2009/2, 93 und SV 2009/3,
157 jeweils mit Anmerkungen von Krammer; weiters die
Aufsätze von Keppert in RZ 2009, 226 und von Krammer in
RZ 2009, 228.

Harald Krammer

Entscheidungen und Erkenntnisse
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